
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/3/28 2005/03/0241
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.2006

file:///


Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §37;

B-VG Art130 Abs2;

VwRallg;

WaffG 1996 §10;

WaffG 1996 §23 Abs1;

WaffG 1996 §23 Abs2;

Rechtssatz

Die Behörde ist im Rahmen der Entscheidung über die Erweiterung der Wa=enbesitzkarte auf mehr als zwei Stück

genehmigungsp>ichtige Schusswa=en zu einer Ermessensentscheidung berufen. Im Rahmen der

Ermessensentscheidung sind gemäß § 10 Wa=G private Rechte und Interessen nur insoweit zu berücksichtigen, als

dies ohne unverhältnismäßige Beeinträchtigung des ö=entlichen Interesses, das an der Abwehr der mit dem Gebrauch

von Wa=en verbundenen Gefahr besteht, möglich ist. Das Bereithalten einer größeren Anzahl von Schusswa=en ist

jedenfalls mit Gefahren verbunden, sodass der Behörde nicht entgegengetreten werden kann, wenn sie im Rahmen

ihrer Ermessensausübung berücksichtigt hat, dass die Wa=en, die der Antragsteller zur Sportausübung einsetzen

möchte, auch zur Selbstverteidigung herangezogen werden könnten; der Antragsteller hat keinen Anspruch darauf,

dass im Rahmen der Ermessensausübung bei einer Erweiterung der Wa=enbesitzkarte auf eine Anzahl von mehr als

zwei genehmigungsp>ichtigen Schusswa=en auch sein Interesse am Bereithalten einer ganz bestimmten Wa=e zur

Selbstverteidigung berücksichtigt wird. Der Antragsteller hat auch eingeräumt, dass die Selbstverteidigung mit einer

von ihm zum Zwecke der Sportausübung bereitgehaltenen Wa=e grundsätzlich möglich ist; hier kann nicht erkannt

werden, dass die in einer näher bezeichneten von der Behörde bei ihrer Ermessensentscheidung berücksichtigen

Disziplin verwendeten Faustfeuerwaffen nicht grundsätzlich zur Selbstverteidigung geeignet wären.
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